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Vorwort 
Die Technisierung des Lebens ist ein wesentlicher Aspekt der Moderne. 

Aber auch die Verrechtlichung des Lebens ist ein markantes Merkmal der 
Gegenwart. Wie verhalten sich nun beide Aspekte zueinander? Diese Frage 
prägt die Thematik der vorliegenden Schrift, die das Verhältnis von Technik 
und Recht mit ihren wechselseitigen Entwicklungen im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien in einer historischen Perspektive 
untersucht. 

Insbesondere am Beispiel der Telegrafie und des Rundfunks soll aufgezeigt 
werden, daß sich Technik nicht einfach jenseits des Rechts entfaltet. Welche 
Rolle spielte und spielt das Recht in der Beeinflussung von Technikentwick-
lungen? Und wie wirken sich umgekehrt Technikentwicklungen auf die das 
Recht und die technikrechtliche Modernisierung aus? Kommt es zu wechselsei-
tigen Hemmungen oder Verstärkungen von Technik und Technikrecht? 

Der vorliegende Band ist im Rahmen eines von der Volkswagen-Stiftung ge-
förderten Forschungsprojekts entstanden, das am Forschungszentrum Technik-
recht an der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt worden ist. Unter ei-
nem geschichtlichen und entwicklungsoffenen Verständnis von Recht wurde 
Technikrecht nicht allein in seiner technikbegrenzenden oder sogar -verhin-
dernden Funktion betrachtet. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, daß Technik 
auch die rechtliche Ermöglichung technischer Vorkehrungen bis hin zum tech-
nischen Selbstschutz bewältigt werden kann, rückte die organisierende Ermög-
lichung der Technikentfaltung in den Vordergrund der Untersuchungen. Ge-
dankt sei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, insbesondere aber der 
Volkswagen-Stiftung, ohne deren Förderung weder dieser Band noch die pro-
jektbegleitenden Fachtagungen realisiert hätten werden können. Die Ergebnisse 
dieser Tagungen sind bzw. werden ebenfalls in der vorliegenden Schriftenreihe* 
veröffentlicht. 

Technikrecht und Technikrechtsgeschichte als weitgehend ungeschriebener 
Teil der Rechtswissenschaft bleibt ein Desiderat der Forschung. Neben der un-
verzichtbaren historischen Forschung sollten vermehrt auch gegenwärtige 
Phänomene - wie z. B. der Anpassungsdruck auf das Recht durch technische 
Konvergenzentwicklungen - in das Blickfeld technikrechtlicher Betrachtung 

• Kloepfor (Hrsg.), Technikentwicklung und Technikrechtsentwicklung, 2000 (SzT, 
Bd. I) sowie ders. (Hrsg. ), Kommunikation -Technik- Recht (SzT, im Druck). 
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rUcken. Vor allem sollte der Blick verstärkt auf Schnittfelder staatlicher und ge-
sellschaftlicher Techniksteuerung gelenkt werden. Wo es um Privatisierung und 
Liberalisierung geht, zeigt das Technikrecht mögliche Wege einer zugleich 
gemeinwohlorientierten wie freiheitsschonenden Überdeterminierung privater 
Verhaltensweisen. Gerade in diesem Bereich der rechtlichen Ausrichtung pri-
vaten Verhaltens auf öffentliche Belange besteht Bedarf an wissenschaftlichen 
Forschungen, die letztlich maßgeblich auch die veränderte Rolle des Staates in 
der Zivilgesellschaft zum Gegenstand der Analyse machen muß. 

Berlin, im Juli 200 I Michael Kloepfer 
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Einführung 
Der vorliegende Band bildet den Abschluß eines Forschungsprojekts, das in 

den letzten Jahren am Forschungszentrum Technikrecht in Berlin durchgeftlhrt 
wurde. Die Ausftlhrungen geben dementsprechend die Arbeiten des For-
schungszentrums zum Thema des Projekts, "Technikentwicklung und Technik-
rechtsentwicklung", genauer zu den Wechselwirkungen zwischen Recht und 
Technik im historischen Zusammenhang, wieder. Im Fokus der Betrachtung 
steht dabei die positiv-influenzierende Funktion des Rechts in bezug auf die 
Entwicklungs-, Verbreitungs- und Einsatzbedingungen, unter denen sich die 
Technik seit dem 19. Jahrhundert entfalten konnte. 

Das historische Technikrecht wird dabei anhand der verschiedenen Funktio-
nen des Technikrechts untersucht. Als Technikrecht wird dabei die Gesamtheit 
der auf technische Gegebenheiten bezogenen Rechtsnormen verstanden. Im 
Ansatz werden zudem bereits unterschiedliche Funktionen des Rechts ftlr die 
Technik anerkannt (Techniksicherung, Technikf6rderung und Technikermögli-
chung). Die Technikrechtsentwicklung kann der Technikentwicklung folgen 
und Konfliktlösungen von aufgetretenen Problemen der Technikentfaltung be-
schreiben; es ist aber auch möglich, daß die Rechtsentwicklung eine entspre-
chende Technikentwicklung erst ermöglicht. Typisch ist die Entwicklungsver-
schränkung von Technik- und Technikrechtsentwicklung, bei der einmal die 
Technik und zum anderen auch einmal die Rechtsentwicklung vorne liegt. Ins-
besondere der - häufig vernachlässigten - ermöglichenden Funktion des Rechts 
gegenüber der Technik gilt ein besonderes Augenmerk. Dabei steht bei der Be-
trachtung das deutsche Technikrecht im Vordergrund, allerdings durchaus unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen in England und Frankreich, die ftlr die 
sich im 19. Jahrhundert erst entwickelnden Industrieregionen Deutschlands 
häufig Vorbildcharakter hatten, von denen aber teilweise z. B. in der Kommu-
nikationstechnik auch- bewußt- abgewichen wurde. 

Der Charakter des Rechts als Begrenzung der Technik spielt dabei ebenfalls 
eine wichtige, aber keineswegs die allein dominierende Rolle. Neue (oder als 
neu empfundene) Risiken haben bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts vielfältige Bewußtseinsveränderungen hervorgerufen, die sich letztlich 
auch auf die Rolle des entstehenden (und heute kaum noch zu überschauenden) 
Technikrechts ausgewirkt haben. Das gesellschaftliche Sicherheitsbedürfnis vor 
den Risiken der Technik und der durch das Recht in diesem Zusammenhang 
gestiftete Rechtsfriede zeigt, daß gerade das Recht als Garant eines angemesse-
nen Schutzniveaus unter gleichzeitiger Sicherung des verbleibenden Freiheits-
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und Entfaltungsraums filr den Einsatz innovativer Techniken auch schon in sei-
ner klassischen verhaltensbeschränkenden Variante filr eine verläßliche Tech-
niknutzung unverzichtbar ist. 

Vor dem Hintergrund der (sich derzeit möglicherweise beruhigenden) mo-
dernen Kritik an den z1,mehmenden Begrenzungen der Spielräume filr techni-
sche Entwicklungen gewinnt die Befassung mit der Geschichte des deutschen 
technikbezogenen Rechts auch an aktueller Bedeutung. Denn häufig ist es vor 
allem im Rahmen der hier eingehend und exemplarisch, aber nicht ausschließ-
·lich betrachteten Kommunikationstechnik zu verzeichnen, daß unter Berück-
sichtigung der politischen und gesellschaftlichen historischen Situation letztlich 
erst das Recht die praktischen Voraussetzungen filr die Technikentfaltung ge-
schaffen hat und teilweise zeigen sich heute ähnliche Notwendigkeiten filr ei-
nen verläßlichen Rechtsrahmen, innerhalb dessen eine bestimmte Form der 
Techniknutzung nur stattfinden kann (elektronische Signatur, e-commerce). 
Gerade an der Geschichte der Kommunikationstechnik im 19. und 20. Jahrhun-
dert, also im vorliegenden Zusammenhang in der Entstehung der rechtlichen 
Rahmen filr Telegrafie und Rundfunk, läßt sich der staatliche Einfluß deutlich 
machen, der nicht einfach die technische Entwicklung nachvollzog, sondern sie 
umgekehrt vielfach erst initiierte und mannigfach förderte. 

Die Annäherung an das Thema erfolgt nichtsdestotrotz von einem breiteren 
Ansatz aus. Die Ausfilhrungen in den ersten - allgemeineren - Teilen versu-
chen in umfassender Betrachtung die Entwicklung der Rolle des Rechts im 
Rahmen der historischen Zäsuren einzugrenzen, die durch technische, gesell-
schaftliche und politische Fortschritte, aber auch durch Fortschritte des Rechts 
selbst bedingt waren. Die unterschiedlich motivierten und unterschiedlich aus-
gestalteten rechtlichen Steuerungskonzepte vom Technikverbot über das Privi-
leg, dessen bahnbrechende Ablösung durch Konzession bzw. Erlaubnis bis hin 
zum partiell bemühten staatlichen Ausschließlichkeitsrecht bzw. Verwaltungs-
monopol, werden aus ihrem historischen und technikgeschichtlichen Rahmen 
heraus ebenso untersucht wie die detaillierten Regelungen der Feinsteuerung, 
wie das Privatrecht, insbesondere das Haftungsrecht, das Patentrecht mit seiner 
ftir die Technikentwicklung möglicherweise ambivalenten Bedeutung, sowie 
die technische Normung, die immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die 
Entstehung und Fortentwicklung der Gewerbeordnung ist hier nur ein - freilich 
bedeutendes - Beispiel filr die voraussetzungsvollen Bedingungen, unter denen 
sich in Deutschland im 19. Jahrhundert die Technik entfalten konnte. Muß in 
dem hier betrachteten Zusammenhang z. B. die Einfilhrung der Gewerbeord-
nung nicht gerade als ein Instrument der Deregulierung verstanden werden? 

Zudem wird ein Schwerpunkt auf die nähere Betrachtung der historischen 
Funktionen des Technikrechts unter Einbeziehung seiner wesentlichsten Funk-
tionselemente, der Begrenzung und Ermöglichung technischer Entwicklungen 
und ihres Gebrauchs, also der Begrenzung und Ermöglichung "der Technik" im 
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allgemeinen gelegt. Bedingen sich diese Funktionen des Technikrechts nicht 
gegenseitig, ist nicht jede Begrenzung in verschiedener Hinsicht auch eine Er-
möglichung von (verbleibender oder alternativer) Technik, so daß das Technik-
recht in funktioneller Hinsicht einen Januskopf, dessen zwei Gesichter aus Be-
grenzung und Ermöglichung gebildet werden, darstellt, die Betonung der einen 
oder der anderen Funktion sich daher letztlich als bloße Frage der Perspektive 
erweist? 

Die eingehende Betrachtung des Telegrafenrechts, das hier als Beispiel fiir 
die schrittweise normative Erfassung, Beherrschung und Ausgestaltung einer 
Technik und ihres gesellschaftlich enorm bedeutenden Einsatzes in Augen-
schein genommen wird, gewährt Einblicke in die besondere Herausforderung, 
der Herrschaft sich durch Information, demgemäß auch der Staat durch die Ein-
fiihrung zunächst der individuellen, später auch der (Massen-)lnformationstech-
niken ausgesetzt sah. Die Erkenntnis, daß das Kommunikations(technik)recht 
allgemein sowohl in Hinsicht auf die Mittel zur Risikoabsicherung (historisch 
ist hier im Bereich der Kommunikationstechniken vor allem die staatliche Aus-
schließlichkeitsberechtigung, das Verwaltungsmonopol, bzw. das Regal als der 
zentrale Regelungsansatz festzustellen) als auch auf die Motivation des staatli-
chen Handeins durch Recht von der Form der Beherrschung individuell-gefahr-
dender, also die menschliche Person, den Bürger vor allem körperlich bedro-
hender Techniken (Dampfmaschine, Eisenbahn etc.) erheblich abweicht, präde-
stiniert die Regelung der Kommunikationstechnik im allgemeinen und die Te-
legrafentechnik als erste rein technisch vermittelte Kommunikation ermögli-
chende Innovation besonders zum konkreten Untersuchungsgegenstand. 

Die Untersuchung des Rundfunks und des Rundfunkrechts von den ersten 
Versuchen im ausgehenden 19. Jahrhundert bis hin zur Herausbildung des 
hochdifferenzierten ("dualen") Rundfunksystems gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts ist eine weitere Herausforderung, der sich das Projekt gestellt hat. Bietet 
sich doch bei der Entwicklung des historisch ersten technisch vermittelten' 
Publikationsmediums und der damit gewissermaßen "miterfundenen" techni-
schen Massenkommunikation ein im überkommenen - fiir die Individualkom-
munikation gewonnenen - Regelungskonzept erheblicher neuer durch das 
Recht zu vermittelnder Handlungsbedarf, um dieser Technik zunächst über-
haupt zum Durchbruch zu verhelfen. Dem stand gerade im Fall des Rundfunks 
ein erhebliches staatliches Beschränkungsbedürfnis gegenüber. Die enge Ver-
schränkung von Technik und Macht, die im Rundfunk aufgrund seiner publizi-
stischen oder sogar massenpsychologischen Bedeutung augenflillig ist, fiihrte in 
der Geschichte bis heute immer wieder zu scharfen Auseinandersetzungen. Der 

1 Publikationsmethoden technischer Art - z. B. den Buchdruck- gab es auch zuvor, 
das entscheidende Novum der Rundfunktechnik war die technische Vermittlung von Ver-
öffentlichungen, die die Massenkommunikation unabhängig von ungleich langsameren 
Transportwegen machte. 


